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§ 3

(1) Für die Berichtspflichtigen sind zur Abgabe der 
Materialberichterstattungen folgende Termine verbind
lich:

Berichterstattung Berichtspflichtiger Abgabetermin

Lieferseitige 
Abrechnung der 
Materialbilanzen

Produktions- und 
Großhandels
betriebe

M 41 4. Werktag

und -verteilungs- 
pläne

Einkaufs- und 
Liefergenossen
schaften des 
Handwerks

M 41 6. Werktag

Bericht über die Betriebe und M 45 3. Werktag
Materialbewegung sonstige 
M 4 5 / M  46 Bedarfsträger 

(außer Privat
betriebe) 
Privatbetriebe

M 46 5. Werktag 

M 46 4. Werktag

Bericht über die 
Material
bewegung 
M 45/Kohle

Betriebe und 
sonstige Bedarfs
träger mit einem 
jährlichen 
Durchschnitts
verbrauch von 
über 60 t feste 
Brennstoffe

4. Werktag

Berichterstattung 
des Kohle
platzhandels 
M 45 Kohle/P

sämtliche Kohle
handlungen

5. Werktag

Jährliche liefer- 
und ver
braucherseitige 
Bestands
erhebung M 43

Produktions- und 
Großhandels
betriebe

20. Kalendertag

Abrechnung der 
Materialver
brauchsnormen/ 
technisch
wirtschaftliche 
Kennziffern des 
Materialver
brauchs M 48

Produktions
betriebe (ohne 
zentralgeleitete 
Maschinenbau
betriebe)

20. Kalendertag

Abrechnung des zentralgeleitete •;i. 10. Werktag
Material
ausnutzungs
koeffizienten

Produktions
betriebe des 
Maschinenbaues

Maschinenbau 
M 48/1

(2) Für die zusammengefaßten Materialberichterstat
tungen sind folgende Abgabetermine verbindlich:

Berichterstattung Bericl^sPflichtiSes Abgabetermin

Lieferseitige Absatz- und 15. Werktag
Abrechnung der Lenkungsorgane
Materialbilanzen
und -verteilungs-
pläne M 400

Bericht über die WB der Staat- M 45 8. Werktag
Materialbewegung liehen Plan- M 46 12. Werktag
M 45 / M 46 kommission und 

sonstige zentrale 
Wirtschaftsorgane

Zusammen
fassung der 
Abrechnung der 
Materialver
brauchsnormen/ 
technisch
wirtschaftliche 
Kennziffern des 
Materialver
brauchs M 480

WB der Staat
lichen Plan
kommission und 
sonstige zentrale 
Wirtschaftsorgane 
und WB (B)

30. Kalendertag

Abrechnung des 
Material
ausnutzungs
koeffizienten 
Maschinenbau 
M 48/1

der Staatlichen 
Plankommission 
unterstellte 
WB des 
Maschinenbaues

20. Kalendertag

§ 4
Die für die Berichterstattungen geltenden Nomenkla

turen, der Kreis der Abrechnungspflichtigen, der 
Abrechnungszeitraum und die Anzahl der abzugeben
den Meldungen werden von der Staatlichen Zen- 
tralverwaltung für Statistik nach Abstimmung mit der 
Staatlichen Plankommission festgelegt.

§ 5
Die für die Durchführung der Berichterstattungen 

notwendigen methodischen und organisatorischen Maß
nahmen werden von der Staatlichen Zentralverwaltung 
für Statistik getroffen. Die Staatliche Zentralverwaltung 
für Statistik kann diese Aufgaben den mit der Bericht
erstattung beauftragten Organen übertragen.

§ 6
Zuwiderhandlungen werden entsprechend den gesetz

lichen Bestimmungen bestraft. \

§ 7
Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in 

Kraft.
Berlin, den 20. Mai 1958

Der Vorsitzende 
der Staatlichen Plankommission

I. V.: S e l b m a n n  
Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates

Herausgeber: Büro des Präsidiums des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin C 2, Klosterstraße 47 
— Redaktion Berlin C 2, Klosterstraße 47. Telefon 22 07 36 22/36 21 — Für den Inhalt und die Form der Veröffentlichungen tragen die 
Leiter der staatlichen Organe die Verantwortung, die die Unterzeichnung vornehmen — Ag 134/58/DDR — Verlag: (4) VEB Deutscher 
Zentralverlag, Berlin O 17 — Erscheint nach Bedarf — Fortlaufender Bezug nur durch die Post — Bezugspreis: Vierteljährlich 
Teil 1 3.— DM. Teil II 2.10 DM — Einzelabgabe bis zum Umfang von 16 Seiten 0,25 DM. bis zum Umfang von 32 Seiten 0.40 DM. über 
32 Seiten 0.50 DM je Exemplar — Bestellungen beim Buchhandel, beim Buchhaus Leipzig, Leipzig C l. Postfach 91, Telefon: 2 54 8L 
sowie Bezug gegen Barzahlung in der Verkaufsstelle des Verlages, Berlin C 2, Roßstraße 6 — Drude: (140) Neues Deutschland, Berlin


